
Beihilfebescheid nachträglich ändern?
Beitrag von „Jooge“ vom 25. Februar 2011 19:07

Hallo,

danke für deine Antwort.
Hast du Erfahrungen mit so einem Fall gemacht?
Ich denke auch, dass die Beihilfe nichts zurückfordern darf, aber ich weiß es nicht.

Spielt die Begründung der Ablehnung zur Klärung der Frage eine Rolle?
Die Ablehnung wurde mit dem Standardsatz begründet:
"In Ihrem Fall lassen die Begründungen nicht ausreichend den Charakter einer Ausnahme
erkennen..."

Wäre toll, wenn du mir nochmal antworten könntest, falls du näheres weißt.

Liebe Grüße

Jooge
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